
(Übersetzung) 

Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Republik Zypern 
über die Verwendung von Flughäfen und anderen Einrichtungen in der 

Republik Zypern im Falle von 

Evakuierungen aus Drittländern 

 
 
Die Republik Österreich und die Republik Zypern (im Folgenden als "die 

Vertragsparteien" bezeichnet), 

 
In ANERKENNUNG der Bereitschaft der Republik Zypern, die Verwendung von 
Flughäfen und anderen Einrichtungen durch die Republik Österreich im Falle von 
Evakuierungen österreichischer Staatsbürger aus Drittländern während einer 

konsularischen Krise zu ermöglichen, 

 
Vom WUNSCH getragen die anzuwendenden Verfahren und den Status 
österreichischen militärischen Personals während seines Aufenthalts im 

Hoheitsgebiet der Republik Zypern zu regeln, 

 

sind wie folgt übereingekommen: 

 

Artikel 1 

(1) Die Republik Österreich hat das Recht bestimmte Flughäfen und andere 
Einrichtungen in der Republik Zypern bei einer Evakuierung österreichischer 
Staatsbürger aus Drittländern nach Österreich über Zypern zu verwenden. Die 
Republik Zypern wird mindestens einen Flughafen für eine solche Verwendung auf 

diplomatischem Wege bestimmen. 

(2) Ist eine solche Evakuierung notwendig, hat die Republik Österreich um Erlaubnis 
anzusuchen, die gemäß Absatz 1 bestimmten Flughäfen und anderen Einrichtungen 
zu verwenden. Nach Erhalt einer schriftlichen, von der Republik Zypern 
ausgestellten, Genehmigung kann der Flughafen für die Evakuierung verwendet 

werden. 

Artikel 2 

(1) Das österreichische militärische Personal, das sich im Hoheitsgebiet der Republik 
Zypern aufhält, achtet die Rechtsordnung der Republik Zypern. 

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels 

(a) haben die zuständigen Behörden der Republik Österreich das Recht, 
innerhalb der Republik Zypern die gesamte Straf- und Disziplinargerichtsbarkeit 
auszuüben, die ihnen durch das österreichische Recht übertragen ist; 

(b) üben die zuständigen Behörden der Republik Zypern die Gerichtsbarkeit über 
österreichisches militärisches Personal im Hoheitsgebiet der Republik Zypern in 
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Bezug auf die innerhalb des Hoheitsgebiets der Republik Zypern begangenen 

und nach zyprischem Recht strafbaren Handlungen aus. 

(3) Die zuständigen Behörden der Republik Österreich haben das Recht, die 
ausschließliche Gerichtsbarkeit über Personen, die nach österreichischem Recht der 
Gerichtsbarkeit österreichischer Gerichte in Bezug auf Handlungen gegen die 
Sicherheit Österreichs unterliegen, auszuüben, welche nach österreichischem Recht, 

jedoch nicht nach dem Recht der Republik Zypern strafbar sind. 

(4) Die Behörden der Republik Zypern haben das Recht, die ausschließliche 
Gerichtsbarkeit über österreichisches militärisches Personal in Bezug auf diejenigen 
Handlungen, einschließlich Handlungen gegen die Sicherheit der Republik Zypern, 
auszuüben, welche nach dem Recht der Republik Zypern, jedoch nicht nach dem 

Recht der Republik Österreich strafbar sind.  

(5) In Fällen konkurrierender Gerichtsbarkeit gelten die folgenden Regeln: 

(a) Die zuständigen Behörden der Republik Österreich haben das Vorrecht auf 
Ausübung der Gerichtsbarkeit über österreichisches militärisches Personal in 

Bezug auf  

(i) strafbare Handlungen, die nur gegen das Vermögen oder die Sicherheit 
der Republik Österreich, oder nur gegen die Person oder das Vermögen 
eines anderen Mitglieds des österreichischen militärischen Personals 

gerichtet sind; 

(ii) strafbare Handlungen, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in 

Ausübung des Dienstes ergeben. 

(b) Bei allen sonstigen strafbaren Handlungen haben die Behörden der 

Republik Zypern das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit. 

(c) Beschließt der bevorrechtigte Staat, die Gerichtsbarkeit nicht auszuüben, so 
teilt er dies den Behörden des anderen Staates so bald wie möglich mit. Die 
Behörden des bevorrechtigten Staates ziehen die von den Behörden des 
anderen Staates an sie gerichteten Ersuchen um Verzicht auf das Vorrecht in 
wohlwollende Erwägung, wenn der andere Staat einem derartigen Verzicht 
besondere Wichtigkeit beimisst und in Fällen von kleineren Vergehen, in denen 
die Republik Zypern das Vorrecht hat und die zuständigen Behörden der 
Republik Österreich eine angemessene Strafe durch disziplinäre Maßnahmen 

ohne Befassung eines Gerichts verhängen können. 

 

Artikel 3 

(1) Sofern nicht Rechtsvorschriften der Europäischen Union in Bezug auf Ansprüche, 
die auf Grund von außerhalb der Ausübung ihres Dienstes oder in Erfüllung 
vertraglicher Verpflichtungen begangenen Handlungen oder Unterlassungen 
österreichischen militärischen Personals, das sich auf dem Hoheitsgebiet der 
Republik Zypern aufhält, entstehen, anwendbar sind, gelten die folgenden Regeln für 
Ansprüche, die auf Grund von Handlungen oder Unterlassungen österreichischen 
militärischen Personals, das sich auf dem Hoheitsgebiet der Republik Zypern aufhält, 

entstehen (im Folgenden: Ansprüche). 
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(a) Ansprüche werden durch die Republik Österreich gemäß dem geltenden 
Recht der Republik Österreich beglichen, wenn der Schaden der Republik 
Österreich oder einem Mitglied des österreichischen militärischen Personals 
zugefügt wurde.  
 

(b) Alle anderen Ansprüche werden gemäß dem geltenden Recht der Republik 
Zypern beglichen. Die Republik Zypern wird im Rahmen des anwendbaren 
Rechts alle Anstrengungen unternehmen, Ansprüche von Dritten aus 
Verletzung, Tod, Schädigung oder Verlust von oder Schäden an Eigentum zu 
begleichen. Die Republik Zypern wird solche Ansprüche der Republik 
Österreich mitteilen und diese wird mit der Republik Zypern voll kooperieren, 
um diese Ansprüche zu behandeln. Die Republik Österreich wird die 
Gesamtsumme zahlen bzw. die Republik Zypern entschädigen in Bezug auf 
jeglichen Schadenersatz oder jegliche Entschädigung, welche die Republik 
Zypern zur Befriedigung solcher Ansprüche entweder als Ergebnis eines 
Vergleichs oder als Ergebnis eines rechtskräftigen Urteils zu bezahlen 
aufgefordert wird. 

 

(2) Im Fall eines Unfalls oder Vorfalls in Verbindung mit einem Luftfahrzeug aus der 
Republik Österreich kann mindestens ein österreichischer Beobachter bei der 
Untersuchung des Unfalls oder Vorfalls anwesend sein und eine Kopie des 
Untersuchungsberichts wird der Republik Österreich übermittelt. 
 

Artikel 4 

(1) Österreichisches militärisches Personal darf in das Hoheitsgebiet der Republik 
Zypern mit Reisepässen oder Personalausweisen in Verbindung mit militärischen 

Dienstausweisen einreisen und aus diesem ausreisen. 

(2) Die Republik Zypern anerkennt die von der Republik Österreich ausgestellten 
Führerscheine oder Pilotenscheine als gültig. Das österreichische militärische 
Personal im Hoheitsgebiet der Republik Zypern genießt Bewegungsfreiheit, damit es 

seine Aufgaben im Hoheitsgebiet der Republik Zypern erfüllen kann. 

(3) Das österreichische militärische Personal im Hoheitsgebiet der Republik Zypern 

darf Uniform tragen. 

(4) Waffen und Munition wird in den Luftfahrzeugen verwahrt. Im Falle eines 
Transfers durch das Hoheitsgebiet der Republik Zypern, wird dieser unter Begleitung 
der zyprischen Polizei vorgenommen und Waffen und Munition werden in speziellen 
Behältern nach schriftlichem Ersuchen und schriftlicher Einwilligung seitens der 
Republik Zypern aufbewahrt. Sollte eine zeitweilige Aufbewahrung von Munition 
erforderlich sein, wird diese auf schriftliches Ersuchen der Republik Österreich und 

nach schriftlicher Einwilligung der Republik Zypern vorgenommen. 

(5) Auf schriftliches Ersuchen der Republik Österreich und nach schriftlicher 
Einwilligung der Republik Zypern hat das österreichische militärische Personal das 
Recht, im Hoheitsgebiet der Republik Zypern drahtlose Sende- und 
Empfangsstationen (einschließlich Satellitensysteme) sowie Telefon-, Telegraf- und 
Faxsysteme oder jede andere Ausrüstung, die für die Erleichterung der 
Kommunikation zwischen dem österreichischen militärischen Personal und dem 
österreichischen Telekommunikationsnetz erforderlich ist, einzurichten und zu 
betreiben. Das österreichische militärische Personal hat das Recht, die erforderlichen 
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Frequenzen zu benutzen und wird die notwendigen Vorkehrungen dafür mit der 

Zustimmung der zuständigen Behörden der Republik Zypern treffen. 

Artikel 5 

Alle Kosten für die Evakuierung österreichischer Staatsbürger aus Drittländern nach 

Österreich über Zypern trägt die Republik Österreich. 

Artikel 6 

Die Verteidigungsministerien der Vertragsparteien treffen Absprachen über 

Einzelheiten zur Durchführung zu diesem Abkommen. 

Artikel 7 

Jegliche Streitigkeit über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens ist 

durch Verhandlungen zwischen den Vertragsparteien beizulegen. 

Artikel 8 

(1) Dieses Abkommen wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und tritt am ersten 
Tag des zweiten Monats nach dem Tag des Eingangs der letzten schriftlichen 
Notifizierung, an welchem sich die Vertragsparteien einander auf diplomatischem 
Wege mitgeteilt haben, dass ihre für das Inkrafttreten notwendigen nationalen 

rechtlichen Anforderungen erfüllt wurden, in Kraft. 

(2) Dieses Abkommen kann jederzeit auf der Grundlage der gegenseitigen 
schriftlichen Zustimmung der Vertragsparteien geändert werden. Die Änderungen 

treten gemäß Absatz 1 in Kraft. 

(3) Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch schriftliche 
Notifizierung an die andere Vertragspartei auf diplomatischem Wege kündigen. In 
diesem Fall wird die Kündigung sechs Monate nach dem Zeitpunkt des Eingangs der 

entsprechenden Notifizierung wirksam. 

 

Geschehen zu Nicosia am 27. August 2013 in zwei Urschriften in englischer 

Sprache.  

 
 
Für die        Für die 
Republik Österreich      Republik Zypern 

Karl Müller m.p.      Euripides L. Evriviades m.p. 
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